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(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Genehmigung – im 

Namen der Europäischen Union – der Erklärung über die Gewährung von 

Fangmöglichkeiten in EU-Gewässern für Fischereifahrzeuge, die die Flagge der 

Bolivarischen Republik Venezuela führen, in der ausschließlichen Wirtschaftszone vor 

der Küste von Französisch-Guayana (05420/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Erklärung über die Genehmigung von 

Fangmöglichkeiten in EU-Gewässern für Fischereifahrzeuge, die die Flagge der 

Bolivarischen Republik Venezuela führen, in der ausschließlichen Wirtschaftszone vor 

der Küste von Französisch-Guayana (05420/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 

Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8–0043/2015), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 sowie auf 

Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Fischereiausschusses (A8-0195/2015), 

1. gibt seine Zustimmung zu der Genehmigung der Erklärung; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 

Bolivarischen Republik Venezuela zu übermitteln. 


